
3 e g r ti n d u n g

gemäB § 9 Kos.8 Bundesbaugesetz (BBauG)

zum Bebauungsplan der Ortegemeinde üerzkirchen,

Ortsteil Nerzkirchen

Teilgebiet “Deutschherren AchtH

Vorgeschichte.

Die Ortsgemeinde Nerzkirchen besteht seit (1er Gebietsreform
vorn Kärz ‘]9?4 aus den früher sechs selbstündigen Gemeinden:

Dittlingen, Kelsen, Krrig, Portz, Romrnelfanger± und Südlingen.
lle sind vorwiegend landwirschaftlich strukturiert. Kur das

zentral gelegene 1erzkirchen als kultureller Flittelpunkt dieser
Gemeinden, bietet auch gleichzeitig die beuken Siedlungsukg—

lichkeiten.

Da der Ortsbaubestand sich aus Gebietsteilen der vier erstge
nannten Gemeinden zusammensetzt, hatten sich diese bereits

vor der Gebietsreform zu einem Planungsverband zusammengeschlos
sen. Ziel dieses Zweckverbandes war die Koordinierung ihrer
Eauleitplanungen. Es wurde ein Flichennutzungsplan mit Schwer
punkt der Siedlungsplanung um das zentrale Lerzkirchen auf ge
stellt.

Dieser FN—Flan—Eniwurf wurde nicht mehr rechtzwirkoara durch
die Neubildung der Ortsgemeinde Iierzkirchen mit zwei weiteren
ehemaligen Gemeinden und infolge des gesetzlichen Pianungsüber
gange auf die Verbandsgerneinde—Ebene.

1. Erfordernis der Planaufstellung.

Die oben geschilderten Veründerungen bewirkten eine starke
Behinderung der baulichen Entwicklung in Kerzkirchen zeit 1965.
Seit dieser Zeit konnten nur über den Ausnahrneweg wenige Baugeneh
migungen erteilt werden, weil die planungsrechtlichen Vorausset
zungen fehlten. Seitens der Fachhehdrden waren diese an die Be
dingung geknüpft, die 5rtliche Bauleitplanung intensiv zu be
treiben.

Das Problem verstürkte nich durch die Notwendigkeit, fir (lie
aus verschiedenen Ortsteilen zusammengesetzte Ortsgerneinde
Nerzkirchen einen zentral geli egenen neuen Friedhof auszuweisen.
Ein 1975 aufgestellter Bebauungsplan—Entwurf hatte beides als
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Zielsetzung. Dieser scheiterte jedoch an der Verkaufsbereitschaft

fUr Grundstücke zum Zwecke der Friedhof sanlegung.

Eine im November 197 vorgenommene Bürgerbeteiligung bei der

Aufstellung dieses Bebauungsplanes ergab ein starkes Bauinter—

esse für das Gebeit “Deutchherren Acht‘. Vorliegende Bananfragen

erfordern dringend llaßnahmen zur Schaffung der planungsrechtli

chen Voraussetzungen für die Erschließung dieses Gebietes.

Nach dem Verfahrensstand der einheitlichen Fldchonnutzungsplanung

ist nicht anzunehmen, daß beide Flanungsmaßnah:ien gleichzeitig

im Paralielverfahren durchführbar sind. Der Druck der Eauinter

essenten sowie die vorn Bürger nicht zu verfrotenden langjhri—

gen Verzgeruugen rechtfertigen, den Bebauungsplan gern. 8 Abs.4

EBauG vorzeitig, d.h. vor Inkrafttreten des F1T-Planes auf zu—

0 stellen.

2. Ooer6rtliche Planung, Fldchennutzungsplanung.

Die gemeindliche Eauleitplanung ist mit den Zielen der Raumord

nung und Landesplanung abgestimmt. Das Baugebiet ist im einheit

lichen Flächennutzungsplan—Entwurf der Verhandsgemeinde ßaarburg

ausgewiesen und wurde aus diesem entwickelt.

Nach den Empfehlungen der Landesplanung soll angestrebt werden,

die bauliche Ortsentwicklung vorwiegend im günstigeren Sied—

lungsraum Nerzkirchen auszurichten. Für diese Entwicklung it

jedoch ein längerer Zeitraum anzusetzen. Die vorliegende Pla—

nung ist nur ein Teilabschnitt, der auf den Eigenentwicklungs—

bedarf für den Planungezeitraum des Fldchennutzungsplanes ab

gestellt ist.

5. Lage des Plangebietes und Geltungsbereich des Bebauungsplanes.

Das Neubaugebiet liegt im Ortsteil 1ierzkirchen in den Distrikten

“Deutschherren Acht“ und teilweise “In Ihlbüsch“. Das eigentliche

Baugebiet wird tangiert von der Westseite der L 134, von der

Nordseite der L 132 und von der Westseite des Wirtschaftsweges

Nr.59 beim Friedhof.

Der Geltungsbereich umschließt aus der Flur 11 der Gemarkung

I‘Ierzkjrchen nachstehende Flurstiicke:

Nr. 55-58 (Bauland), Nr. 59 (Ieg), lTr.6r/ (ehem. Kapelle), Nr. 68

(neuer Friedhof, L 152 (Streckenabschnitt v.ca. 550 m) mit den

Opli L ternarz. (ot uland )D . 69/1, 60/2, (0)/5 m. 69/4.



4. Der Bestand innerhalb und außerhalb des Geltungsbereichs.

Das Gelände fällt ab der Kreuzung L ‘134/ L 132 / K 13 diagonal

in Ost—West—Richtung. Das Durchschnittsgefälie beträgt etwa

5,5 %‚ wobei der ortsnahe Abschnitt fast flach (ca. 0,5 %)‚
der westliche steiler ist (ca. 12 %).

innerhalb des geulanten Baugebietes werden die Flächen derzeit

landwirtschaftlich genutzt Wiesen).

An der L 154 — Richtung Wincheringen — bestehen bereits zwei

2—geschossige Wohnhäuser. Diese haben z.Zt. urovisorische Zu—

fahrten zur klassifizierten Straße, die im Zuge der Planver

wirklichung zar geplanten Ortsstraße hin orientiert werden sollen.

Das Grundstäck Nr. 58 ist eine Wiese mit dichtem Obstbaumhestand.

Als notwendige hofnahe Fläche, die zum landwirtschaftlichen An—

wesn auf Flst.Nr.81 (Haus Nr.5) geh5rt, wird diese als landwirt

schaftliche Nutzfläche festgesetzt und ist daher nicht behaubar.

Auf dem FlurstLick Nr. 68 ist der neue Zentralfriedhof für die

aus sechs Ortsteilen bestehende Ortsgeineinde angelegt.

Bis zum Friedhofszugang liegt ein Oberflüchenwasserkanal.

Außerhalb des Flanebietes schließen im lfd unbebaute landwirt

schaftliche Nutzflächen an, im NO das bestehende Sportfeid, im

SO der bebaute Ortskern mit Pfarrkirche und nach 3d wiederum

landwirtschaftliche Nutzflächen.

Nach der vorherrschenden landwirtschaftlichen Laustruktur und

dem PN-Plan der VG Saarburg, ist das bestehende Saugebiet als

“Dorfebiett (ND) vorgesehen.

5. Erschließung, Versorgung und sonstige Naßnahmen.

Die Erschließung des Geländes erfogt von der L 152 über den

Wirtschaftsweg, der gleichzeitig als Friedhofszufahrt dient.

Zufahrt und Anschlußbereich müssen verbreitert und verkehrsgerecht

ausgebildet werden.

Die Lage fir die Anbindung der Wohnstraßen an die klessifizierte

Straße L 152 ist Grundsatzforderung der Straßenbauhehdrde. Jm

dieses Ziel zu erreichen, mußte der für den Erschließungszweck

sichtbehindernde alte Bildstock beseitigt werden. Dies ist in

zwischen erfolgt.

Von dem als Wo}mstraße zu verbreiterriden Wirtschafisweg geht ein

Wahn—Stichweg ab, der die n!leren Teile der agestrcckten
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Grundstücke erschließt. Letztere erhält eine Fulwe6verbindunß

zur L 134- die sich in Richtun6 Crtskern als 1,50 m breiter

GehsteiZ fortsetzt.

Anschluß an das örtliche WasserversorZunösnetz st durch Erwei—

terunl der vorhandenen Aniae möölich.

Kanalisa-tion und Kläranlale für die DG Iierzkirche bestehen noch

nicht; Pianun und Ausbau sind in den nächsten Jahren voräesehen.

Bis zu diesem Zeitpunkt sind im J3aufalle für die Eeseitiöun der

anfallenden Abwässer wasserdichte Sanmelruben für Eedarfsent—

leerung anzuordnen, die später an den Abwasserkanal anzuschließen

o i nd.

Für die ßtrornversoräunä ist eine zusätzliche Transformatorenstation

. erforderlich. Der nach Anöabe des RWE vordesehene Standort ist

im Plan ausäewiesen.

Nach dem PlanunZsziel der Gemeinde werden die i3auflächen haupt—

sächlich für Wohnzwecke erschlossen. In Anpassun[ an die land

wirtschaftliche Baustruktur des OrtsGebietes sowie zur Gewähr—

leistunT des Bestandsschutzes der naheäeleenen Landwirtschafts—

betriebe, wird das Bauebiet als “IJischEebiet‘ (iii) Nem. 6

BauNVO festgesetzt. Zur VermeidunG zweckiremder NutzunGen wird

in AnwendunG des 1 Abs.5 BauNVO die Zuldssi;keiten von Garten—

betrieben und Tankstellen — 6 Abs.2 Nr.6 u.7 ßauNVO — ausGe

schlossen. Landwirtschaftliche Nebeuerwerbsstellen, die den Wohn—

charakter nicht wesentlich stören, sind allJemein zuelassen.

In Anpassun an die bestehende WohnbebauunJ wird die Gebäude—

höhe auf zwei VoliGeschosse als HöchstGrenze festgesetzt, wobei

die Traufhöhe auf maximal 6,0 ie ‚ Gemessen über der natürlichen

Geländeoberfläche, beschränkt ist.

Die textlichen FestoezunGen über notwendice hepfianzunGsmaßnah

ren aenea dazu, enersets eine Gate Durcnrnan cLes ßaueeetes

zu erzielen, anderseits eine AbschirmunG desselben een mögliche

GeruchsbeiästigunGen durch die in der Nähe befindlichen Landwirt—

schaftsbetriebe zu erreichen.

Bodenneuordnung.

Die vorhandene GrundstücksstruRtur ist {roßflächeig und iangge—

streckt. Zur Verwirklichung der städtebaulichen Ordnung nach

Naßgabe des Behauunäspianes ist eine BauiandumleLung nach 45 ff.

BBauG erforderlich.
—5—
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Im Bebauun$splan eine-bra6ene renzen der neuen EaurundstLicke

sind unverbindlich. Diese gelten als Richtmaß ftir die Grundsticks—

bemessung.

6. Uberschligige Kostenermittlung

Straßenausbau:
ca. 3000 x 65 Dh/

Fußweg:
ca. 100 x 55 Dh/?

kanal:
ca. 440 n x 200 Di1/

Wasserversorgung:
ca. 360 rn x 120 Dli/m

Straßenbeleuchtung:
ca. 8 Leuchten zu je 3.500 Dh

Schutzpflanzun f.G-riinzone:
720 x 30 DN/J

Abzügl. 10 % Gemeindepflichtanteil:

rd. 360.000 - 58.000 342.000.— Di

327.300.— Ph

Die auf die GrundcientJnaer urnlegungsfiihigen Erschlioßunskosten

werden auf rund 345.000 D1 geschLitzt.

0 7. Planunsstatjstik:

G-esamtflche des Geltungsbereichs:

Davon entfallen auf:

Verkehrsflchen
Netto—Eaufljchen
landwirtsch. iutzfliichen
Friedhofsflche

rd. 3,57 ha.

rd. 0,29 ha
rd. 1,86 ha
rd. 0,30 ha
rd. 0,92 ha

Baustellen:
davon neu:

18

Id. 3,57 ha

earbeitet

reisverwalturic Trier—Saarburg

— u -h s 1 a n u —

Trier, im Pehruar 1981

0
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45.200.— Ph

28.000.- Eh

21.600.— Dhi
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